
Ablauf vor der Prüfung: 

Kriterien: 2. QE 3. QE 

Schulische 

Voraussetzungen: 

- qualifizierter Abschluss der Haupt- oder 

Mittelschule 

- mittlerer Schulabschluss 

- einen vom Bayerischen Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus als mittleren 

Schulabschluss anerkannten Bildungsstand  

- unbeschränkte Fachhochschulreife  

- fachgebunden Hochschulreife 

- allgemeine Hochschulreife  

- einen vom Bayerischen Staatsministerium  

für Unterricht und Kultus als gleichwertig 

anerkannten Bildungsstand 

Berufsschul-

abschluss:  

- nur unter bestimmten Kriterien gültig 

- weitere Informationen: 

https://www.km.bayern.de/schueler/abschlu

esse/mittlerer-

schulabschluss/berufsschule.html  

 

- allgemeiner Hochschulzugang über 

erfolgreiche berufliche Fortbildungsprüfung 

(Meisterprüfung oder gleichgestellte 

berufliche Fortbildungsprüfungen, 

Absolventen von Fachschulen und 

Fachakademien) in Verbindung mit einem 

Beratungsgespräch an der Hochschule für den 

öffentlichen Dienst in Bayern   

 

Ausländischer 

Schulabschluss: 

- bei Anmeldung im Online-Antrag angeben 

- innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung am 

Auswahlverfahren sind folgende Unterlagen 

einzureichen (ggfs. zusätzlich in beglaubigter 

Übersetzung): 

* ausländischen Schulabschluss oder 

Bildungsabschluss sowie Fächer- und 

Notenübersicht  

* sofern vorhanden Studiennachweise mit 

Fächer- und Notenübersicht  

* sofern bereits vorliegend den Bescheid der 

Zeugnisanerkennungsstelle  

 

- bei Anmeldung im Online-Antrag angeben 

- innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung am 

Auswahlverfahren sind folgende Unterlagen 

einzureichen (ggfs. zusätzlich in beglaubigter 

Übersetzung): 

* ausländischen Schulabschluss oder 

Bildungsabschluss sowie Fächer- und 

Notenübersicht  

* sofern vorhanden Studiennachweise mit 

Fächer- und Notenübersicht  

* sofern bereits vorliegend den Bescheid der 

Zeugnisanerkennungsstelle  

 

Staats-

angehörigkeit:  

- Deutsche Staatsangehörigkeit (im Sinne des 

Art. 116 Grundgesetz) oder  

- die Staatsangehörigkeit eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union, 

Island, Liechtenstein, Norwegen oder Schweiz 

- Deutsche Staatsangehörigkeit (im Sinne des 

Art. 116 Grundgesetz) oder  

- die Staatsangehörigkeit eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union, 

Island, Liechtenstein, Norwegen oder Schweiz 

Altersgrenze: Wenn zum Einstellungszeitpunkt das 45. 

Lebensjahr bereits vollendet ist, ist Zulassung 

zum Auswahlverfahren regelmäßig nicht 

möglich (§ 5 Abs. 4 

Auswahlverfahrensordnung)  

Wenn zum Einstellungszeitpunkt das 45. 

Lebensjahr bereits vollendet ist, ist Zulassung 

zum Auswahlverfahren regelmäßig nicht 

möglich (§ 5 Abs. 4 

Auswahlverfahrensordnung) 

Was wird beim 

Test abgefragt? 

- Fähigkeit einen Sachverhalt formal und 

sprachlich richtig darstellen  

- Fähigkeit zu logisch-schlussfolgerndem 

Denken  

- Kenntnisse in Grammatik und 

Rechtschreibung  

- Textverständnis  

- Fähigkeit zur Textgestaltung  

- Grundlegende Allgemeinbildung: Erdkunde, 

Geschichte (Schwerpunkt 20. und 21. 

Jahrhundert), Wirtschaft und Recht 

(Grundlagen), Staatsbürgerliche Kennnisse 

- Sprachverständnis 

- Konzentrationsfähigkeit  

- Logische, strukturelle und analytische 

Denkvermögen  

- Grundlegende Allgemeinbildung: Erdkunde, 

Geschichte, Wirtschaft und Recht, Staatlichen 

und politischen Grundlagen Bayerns, der 

Bundesrepublik Deutschland und der 

Europäischen Union, Zeitgeschichtliche 

Ereignisse in Kultur und Politik 



Anmeldung und 

Termine: 

- Anmeldung Anfang Februar bis Anfang Mai 

- Online-Anmeldung über die Homepage des 

Landespersonalausschuss 

- Auswahlprüfung findet an einem Montag 

Anfang bzw. Mitte Juli statt 

- Anmeldung Mitte März/Anfang April bis 

Anfang Juli  

- Online-Anmeldung über der Homepage des 

Landespersonalausschusses  

- Auswahlprüfung findet an einem Montag 

Anfang bzw. Mitte Oktober statt 

 

 


